
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Reglement 

Nachwuchs und Ausbildung (R-NAAU) 

Allgemeine Bestimmungen 

Zweck 

Die Organisation Nachwuchs und Ausbildung Appenzell Innerrhoden (NAAU-AI) unterstützt -Nachwuchs-Kursorganisationen des AIKSV. 

Ziel 

Förderung von Nachwuchsschützen. 
Nachwuchsschützen dürfen auch an Match-Anlässen teilnehmen. 

Finanzen 

Die gesamten Einnahmen und Ausgaben werden über den Nachwuchsfonds des AIKSV getätigt. 

Budget: 

Der Chef Nachwuchs und der Kassier des AIKSV erstellen jährlich ein Budget und eine Abrechnung. 

Einnahmen 

Die Einnahmen setzen sich wie folgt zusammen: 
 Sport-Toto Beitrag AIKSV (NEU aufnehmen) 
 Sport-Toto Betrag (Grundbeitrag der verbandszugehörigen Vereine) 
 1 Rappen pro Schuss aus Munitions-Bestellung 
 Matchfonds-Obolus (streichen) 
 Sponsoren-Beiträge 
 Testate (streichen) 

Ausgaben / Aufwände: 

Folgende Aufwände werden das ganze Jahr getätigt: 
 Adressliste 
 Auszeichnungen (Kränze, Preise, Naturalgaben, usw.) 
 Finalteilnahmen (OGWJJ / schw. GM-Final / JUVE / AI-AR Wettschiessen) 
 Pulverkisten 
 Wettbewerb AIKSV 
 Verpflegung Nachwuchstag 
 Sportbus oder sonstige Verkehrsmittel 
  



 
 
 
 
 

 

Weitere Bestimmungen 

Unterstützung der Nachwuchskurse und Vereine 

Vereine die einen Nachwuchs-Schiesskurs anbieten, müssen die Gesuche bis spätestens 30 Tage vor Kursbeginn dem kantonalen Chef 
Nachwuchs stellen. 
Verspätete Gesuche oder nicht gemeldete Kurse erhalten keinen Beitrag. 

Beiträge an durchführende Vereine: 

 Beitrag pro Nachwuchsschütze U15 
 Beitrag pro Nachwuchsschütze Standard U21 
 Aus- und Weiterbildungen von Kurs-Leiter / -Helfer 
 
Der kantonale Chef Nachwuchs prüft das entsprechende Gesuch, entscheidet über die Beitragsvergütung und informiert den Verein und 
Kantonalvorstand. 
Bei ausserordentlichen Beiträgen ist die Genehmigung des Kantonalvorstandes einzuholen. 
 
Die Voraussetzungen für die Vergütung der Beiträge an die Nachwuchs-Schiesskurse sind: 
 komplettes Kursprogramm geschossen 
 Bundesprogramm 
 Feldschiessen 

Abrechnung 

Die Kursabrechnungen müssen bis 31. Oktober dem kantonalen Chef Nachwuchs vorgelegt werden. 
 
Eine mögliche Auszahlung an die Vereine wird erst möglich, wenn alle Einnahmen und Ausgaben bekannt sind. 

Anhänge 

 Formular Antrag 
 Formular Beitrag 

Schlussbestimmungen 

Inkrafttreten 

Dieses Reglement tritt mit der Annahme durch die Präsidentenkonferenz vom 6. Dezember 2023 des AIKSV per 01.01.2024 in Kraft.  
Es ersetzt alle vorherigen Reglemente. 
 
 
Appenzell Steinegg, 6. Dezember 2023 
 
Appenzell Innerrhoder Kantonalschützenverband 
 
Chef Nachwuchs AIKSV  Präsident AIKSV 
 
 
Silvio Messmer   Lukas Walser 


